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Vertraulich ! 

 

K a b i n e t t s p r o t o k o l l Nr. 62  

 

vom 17. April 1919. 

 

Anwesend: 

Sämtliche Kabinettsmitglieder, ausgenommen Vizekanzler F i n k, Staatssekretär 

S t ö c k l e r und die Unterstaatssekretäre G l ö c k e l und Dr. W a i s s. 

 

Zugezogen: 

Zu Punkt 4: Sektionsrat im Staatsamte für Finanzen Dr. B r a u n e i s 

 

Vorsitz: Staatskanzler Dr. R e n n e r 

(in der Folge vertretungsweise die Staatssekretäre Dr. B r a t u s c h und H a n u s c h). 

 

Dauer: 15.00 – 17.30. 

 

Reinschrift (11 Seiten), Konzept, stenographisches Protokoll, Entwurf der Tagesordnung 

Diesem Protokoll liegt auch eine Papiermappe bei, die neben dem in Punkt 1 angeführten 

Gesetz zwei weiter mit dem Hinweis enthält, dass diese im nächsten Kabinettsrat verhandelt 

würden: 

Gesetz über die Mindestruhezeit, den Ladenschluss und die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe 

und anderen Betrieben (6 Seiten, gedruckt) 

Gesetz über die Errichtung und Unterbringung von Volkspflegestätten (10 Seiten) 

Des Weiteren finden sich noch folgende unbehandelte Beilagen, die ordnungshalber ebenfalls 

dem TO-Entwurf beigeschlossen wurden: 

Manuskript „Der strafrechtliche Schutz der Republik“ (zweifach; handschriftlich, 

unterschrieben mit Gleispach, 4 Seiten, maschinschriftlich 7 Seiten). Verfasser offenkundig 

Wenzeslaus Graf Gleispach (1874-1944), 1919 Prof. an der Universität Wien; später NSDAP. 

Gesetzesvorschlag des Staatsamtes für Inneres und Unterricht für die nächste 

Nationalversammlung betr. Definitivstellung der Bezirksschulinspektoren (4 Seiten) 

Gesetzesentwurf des Staatsamtes der Finanzen für die nächste Nationalversammlung betr. 

Gesetz über die Ermächtigung der Regierung zu zoll- und handelspolitischen Verfügungen (2 
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Seiten, gedruckt) 

Gesetzesentwurf über die Aufhebung des Adels (zweifach, 4 Seiten) 

Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz über die Aufhebung der Ausnahmsverfügungen 

(1 Seite) 

Gesetzesentwurf des Staatsamtes für soziale Verwaltung betr. Errichtung und Unterbringung 

von Genesungs- und Jugendheimstätten (4 Seiten) 

 

Inhalt: 

1. Gesetzentwurf über das Verbot der Nachtarbeit der Frauen und Jugendliche in 

gewerblichen Betrieben. 

2. Verwertung der Vorräte an Munitions-, Pulver- und Sprengmittelsorten. 

3. Reise- und Sommerverkehr. 

4. Kreditbeschaffung für Lebensmitteleinkäufe. 

5. Gesetzentwurf, betreffend die Außerkraftsetzung des Gesetzes vom 22. November 

1913, St.G.Bl. Nr. 36, über die Verwendbarkeit der von der Salzburger 

Landesversammlung auszugebenden Teilschuldverschreibungen zur 

fruchtbringenden Anlegung von Stiftungs-, Pupillar- und ähnlichen Kapitalien. 

6. Überlassung eines ärarischen Gebäudekomplexes an die Tabak-

Monopolverwaltung. 

7. Ansprüche des tschechoslowakischen Staates auf Radiumbestände aus St. 

Joachimsthal. 

 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 1 betr. Gesetz über das Verbot von Nachtarbeit für Frauen und Jugendliche 

in gewerblichen Betrieben (6 Seiten) 

Beilage zu Punkt 2 betr. Vorschläge des Staatsamtes für Heerwesen Zl. Abt. 7/P.No. 

1004/Res von 1919 für die Verwertung der im Mittel auf dem Steinfeld lagernden 

Munitionssorten (3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 3 betr. Entwurf einer Vollzugsanweisung des Staatsamtes für 

Volksernährung Zl. 17533 (Abt. 10) über die Regelung des Reise- und Sommerverkehres (8 

Seiten) 

Beilage zu Punkt 5 betr. Gesetzesentwurf über die Außerkraftsetzung des Gesetzes StGBl Nr. 

36 hinsichtlich der Verwendbarkeit der von der Salzburger Landesversammlung 

auszugebenden Teilschuldverschreibungen zur Anlegung von Stiftungskapitalien (2 Seiten, 
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gedruckt) 

Beilage zu Punkt 6 betr. Antrag des Staatsamtes für Finanzen auf Überlassung eines 

ärarischen Gebäudekomplexes in Wien an die Tabakmonopolverwaltung (2 Seiten) 

 
 

1. 

Gesetzentwurf über das Verbot der Nachtarbeit der Frauen und Jugendlichen in 

gewerblichen Betrieben. 

Staatssekretär H a n u s c h erbittet und erhält vom Kabinettsrate die Ermächtigung, in der 

Nationalversammlung einen Gesetzentwurf über das Verbot der Nachtarbeit der Frauen und 

Jugendlichen in gewerblichen Betrieben einbringen zu dürfen. 

 

2. 

Verwertung der Vorräte an Munition-, Pulver- und Sprengmittelsorten. 

Staatssekretär Dr. D e u t s c h gibt bekannt, dass die in Deutschösterreich befindlichen und 

zum größten Teile im Mittel am Steinfelde eingelagerten Vorräte an Munitions-, Pulver- und 

Sprengmittelsorten aller Art noch immer einer endgiltigen Verfügung harren. Da diese 

Kampfmittel in verhältnismäßig nicht zu langer Zeit einer Veränderung unterliegen, die in der 

Folge für die Depots und deren nächste Umgebung zu einer katastrophalen Gefahr werden 

könnte, müsse eine rasche Entscheidung über die Verwendung dieser Vorräte getroffen 

werden, zumal das Gefahrenmoment sich mit dem Eintritte der warmen Jahreszeit bedeutend 

erhöhe. Ein Teil dieser Kampfmittel könne wohl für Zwecke des Bergwerksbetriebes 

verwendet werden, der weitaus größere Teil müsse jedoch, da ein Verkauf an das Ausland 

kaum möglich erscheine, durch Sprengungen vernichtet werden. Angesichts der bedeutenden 

Werte, die hier in Betracht kommen (ungefähr 95 Millionen Kronen) erbitte sich der 

sprechende Staatssekretär die Schlussfassung des Kabinettes im Gegenstande. 

Nachdem Staatssekretär Dr. B a u e r die Frage des Verkaufes dieses Kriegsmateriales an 

das Ausland vom Gesichtspunkte seines Ressorts des Näheren beleuchtet und Staatssekretär 

Dr. Schumpeter auf die durch eine Vernichtung der Vorräte entstehende schwere Schädigung 

des Volksvermögens hingewiesen hatte, beschließt der Kabinettsrat, es sei der Staatssekretär 

für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten einzuladen, eheste Erhebungen darüber zu 

pflegen, ob und in welcher Weise die vorhandenen Mengen an rauchlosem Pulver, Trotyl, 

Pikrinsäure und T-Ammonal für Zwecke des Bergwerksbetriebes verwendbar gemacht, ferner 

ob und in welcher Weise die vorhandenen Artillerie-Geschosshülsen der 

Bijouteriewarenindustrie zur Verfügung gestellt werden könnten. Nach Klarlegung dieser 
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Fragen wird sich der Kabinettsrat neuerlich mit der vorliegenden Angelegenheit zu befassen 

haben; bis dahin ist von einer Vernichtung der Vorräte durch Sprengung Abstand zu nehmen. 

 

3. 

Reise- und Sommerverkehr. 

Staatssekretär Dr. L ö w e n f e l d - R u s s berichtet über das Ergebnis der am 16. April d. 

J. unter seinem Vorsitze stattgefundenen Besprechung mit den Vertretern der Länder über die 

Regelung des Reise- und Sommerverkehres. Trotz anfänglicher Ablehnung des einschlägigen 

Verordnungsentwurfes hätten die anwesenden Delegierten der Länder schließlich die Vorlage 

im Großen und Ganzen doch als annehmbar erklärt, nachdem sie allerdings eine Reihe von 

Wünschen bekanntgegeben hatten. Nun frage es sich in Anbetracht dessen, dass Steiermark, 

Tirol und Oberösterreich die Teilnahme an der Beratung wegen Unannehmbarkeit des 

Verordnungsentwurfes abgelehnt haben, was seitens der Staatsregierung zu verfügen sei. 

Nach einer kurzen Debatte, an welcher sich noch der Vorsitzende, Staatssekretär P a u l und 

Unterstaatssekretar M i k l a s beteiligten, beschließt der Kabinettsrat die Erlassung der in 

Rede stehenden Vollzugsanweisung der Staatsregierung. 

 

4. 

Kreditbeschaffung für Lebensmitteleinkäufe. 

Staatssekretär Dr. L ö w e n f e l d - R u s s weist darauf hin, dass dem Staatsamte für 

Volksernährung in der letzten Zeit eine Reihe von sehr beachtenswerten Offerten für 

Lebensmitteleinfuhren aus dem Auslande zugekommen sei, deren überaus anstrebenswerte 

Annahme dadurch auf Schwierigkeiten stoße, da die erforderliche fremde Valuta nicht zur 

Verfügung stehe. Staatssekretär Dr. S c h u m p e t e r reflektiert auf die vom Vorredner 

aufgeworfene Frage der Kreditbeschaffung und stellt das Ersuchen, das Staatsamt für 

Volksernährung möge der Finanzverwaltung seine Kreditansprüche für alle einschlägigen 

Aktionen in Form eines tunlichst weitreichenden Bedarfsprogrammes übermitteln. 

In der sich hierüber entwickelnden Debatte bespricht Staatssekretär Dr. B a u e r die 

Möglichkeiten und Ziele einer weit ausgreifenden, allgemeinen Kreditpolitik, worauf 

Staatssekretär Dr. S c h u m p e t e r alle vom Vorredner gemachten Anregungen von seinem 

Standpunkte aus im Prinzipe akzeptiert und sich vom Kabinettsrate die Ermächtigung erbittet, 

die diesfalls erforderlichen einleitenden Schritte unternehmen zu dürfen. 

Zurückkommend auf die Frage der Kreditbeschaffung für Lebensmittelankäufe teilt 

Staatssekretär Dr. L ö w e n f e l d - R u s s noch ergänzend mit, dass mit einem 
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Mindesterfordernisse von 150 Millionen Kronen pro Monat jedenfalls zu rechnen sein werde. 

Staatssekretär Dr. Schumpeter nimmt diese Mitteilung zur Kenntnis und bemerkt in diesem 

Zusammenhange, dass zum Zwecke der Zentralisierung sämtlicher Agenden die 

Kreditbeschaffung im Staatsamte für Finanzen eine eigene Abteilung unter Leitung des 

Sektionsrates Dr. B r a u n e i s errichtet worden sei, mit welchem das Staatsamt für 

Volksernährung über den jeweiligen Kreditbedarf das Einvernehmen pflegen wolle. 

 

5. 

Gesetzentwurf, betreffend die Außerkraftsetzung des Gesetzes vom 22. November 1918, 

St.G.Bl.Nr. 36, über die Verwendbarkeit der von der Salzburger Landesversammlung 

auszugebenden Teilschuldverschreibungen zur fruchtbringenden Anlegung von Stiftungs-, 

Pupillar- und ähnlichen Kapitalien. 

 

Staatssekretär Dr. S c h u m p e t e r erbittet und erhält die Ermächtigung des 

Kabinettsrates, den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Außerkraftsetzung des Gesetzes 

vom 22. November 1918, St.G.Bl.Nr. 36, über die Verwendbarkeit der von der Salzburger 

Landesversammlung auszugebenden Teilschuldverschreibungen zur fruchtbringenden 

Anlegung von Stiftungs-, Puplliar- und ähnlichen Kapitalien in der Nationalversammlung 

einbringen zu dürfen. 

 

6. 

Überlassung eines ärarischen Gebäudekomplexes an die Tabakmonopolverwaltung. 

Staatssekretär Dr. S c h u m p e t e r führt aus, dass die nach dem Zusammenbruche in 

deutschösterreichischer Verwaltung verbliebenen Tabakfabriken bei ihrem derzeitigen 

räumlichen Bestande nicht hinreichen, um jene Mengen von Tabakfabrikaten herzustellen, 

welche für die Befriedigung des Verschleißes in dem Ausmaße der früheren 

Friedensverhältnisse erforderlich sind. 

Da im Interesse der Steigerung der Monopoleinnahmen nach dem Einlangen der 

Rohstoffnachschübe aus dem Auslande, auf welches vielleicht schon mit Ende dieses Jahres 

gerechnet werden könne, sofort mit der erweiterten Erzeugung begonnen werden müsse, sei 

es unbedingt notwendig, so rasch als möglich für die Schaffung neuer Betriebsstätten 

vorzusorgen. 

Die Finanz- bezw. Monopolsverwaltung sei daher zu diesem Zwecke bereits vor längerer 

Zeit mit den Staatsämtern für Heerwesen und für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 
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in Verhandlung getreten, ohne bisher zu einem Ergebnisse zu gelangen. 

Nunmehr habe sich nach einem Berichte der Generaldirektion der deutschösterreichischen 

Tabakregie die Gelegenheit geboten, den beim Arsenal gelegenen, vordem als 

Landwehrwaffendepot und Zeugsanstalt benützten Gebäudekomplex zu gewinnen, welcher 

zufolge Einsichtnahme in die Pläne und der äußeren Berichtigung für die Errichtung einer 

Tabakfabrik vorzüglich geeignet sei. 

Der sprechende Staatssekretär stelle daher den Antrag, dass dieser Gebäudekomplex beim 

Wiener Arsenal dar Tabakmonopolsverwaltung überlassen werde. 

Der Kabinettsrat tritt dem Antrag des Staatssekretärs für Finanzen unter der Voraussetzung 

bei, dass seitens des Staatsgutes für Heerwesen im Zuge des noch sicherzustellenden 

Einvernehmens keine gegenständliche Einwendung erhoben wird. 

 

7. 

Ansprüche des tschechoslowakischen Staates auf Radiumbestände aus St. Joachimsthal. 

Unterstaatssekretär Dr. E l l e n b o g e n führt aus, das Staatsamt für öffentliche Arbeiten 

habe seinerzeit die Anordnung getroffen, dass vor Besetzung von St. Joachimsthal durch die 

Tschechen die dort befindlichen Radiumträger, Radiumpräparate und Fertigprodukte nach 

Wien gebracht worden, woselbst sie dem Montanverkaufsamte zur Verwahrung übergeben 

worden sind. Zur Ermöglichung des Fortbetriebes der Kuranstalt in St. Joachimsthal seien 

Radiumträger dortselbst zurückgelassen worden. Die tschechoslowakische 

Liquidierungskommission, die von diesen Verfügungen Kenntnis erhalten hat, habe nun das 

Verlangen gestellt, dass ihr die von St. Joachimsthal abgeführten Radiumpräparate und -

Träger ehestens wieder auf Verfügung gestellt werden. Diesem Verlangen gegenüber habe 

sich das Staatsamt für öffentliche Arbeiten auf den Standpunkt gestellt, dass der Forderung 

nicht entsprochen werden könne, weil St. Joachimsthal zu dem vom deutschösterreichischen 

Staate beanspruchten Gebiete gehöre, die treuhändige Verwaltung des auf diesem Gebiete 

befindlichen Gemeinschaftsgutes daher der deutschösterreichischen Regierung zukomme, die 

auch berechtigt gewesen sei, darüber unbeschadet der im Zuge des Liquidierungsverfahrens 

zu befriedigenden Ansprüche der übrigen Nationalstaaten nach eigenem besten Ermessen zu 

verfügen. Auch wurde darauf hingewiesen, dass ja der Weiterbetrieb der Kuranstalt in St. 

Joachimsthal durch die zur Verfügung dieser Anstalt stehenden Radiumträger vollständig 

gesichert sei. Die tschechoslowakische Liquidierungskommission beharre jedoch 

demgegenüber in einer dem Staatsamt für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten jüngst 

zugekommenen Note auf ihrer Forderung. Das Staatsamt für Handel und Gewerbe, Industrie 
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und Bauten beabsichtige, den bisher eingenommenen Standpunkt aufrechtzuerhalten und in 

diesem Sinne die Note der tschechoslowakischen Liquidierungskommission zu beantworten. 

Der Kabinettsrat stimmt diesen Ausführungen zu. 
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[KBR 62, 17. April 1919, Stenogramm] 
 
62. Sitzung, 17. /4. 1919. 
Vorsitz: Brat.[usch], Han.[usch]. 
[Zugezogen]: Beck, Brauneis. 
 
1. 
Hanusch: Verbot der Nachtarbeit. 
Angebot. 
 
2. 
Bratusch: Ausnahmsbestimmungen. 
Bauer: Frage, ob [es] nicht Bestimmungen gibt, die aus wirtschaftlichen Gründen aufrecht 

bleiben müßten. Ob dies nicht gilt von der Frage des Sommerfrischeverkehrs, 
Steuerfreiheit. 

Löwenfeld: Schumpeter [sagte], daß die Finanzverwaltung auf eine Einschränkung der 
Verordnungsgewalt nicht verzichten könnte. 

Vertagt. 
 
3. 
Deutsch: Pulver und Sprengmittel können nicht liegen bleiben, da eine große Gefahr. 
Zerdik: Das rauchlose .... sollte erhalten bleiben zur Verarbeitung von Bergbausprengmitteln: 

Wird erheben lassen, ob diese Quantität versorgt werden können. 
Bauer: Die Entente hat jede Ausfuhr von Kriegsmitteln verboten; also möglichst unter 

Zustimmung der Entente, eventuell an die Tschechoslowakei. Das halte ich aber nicht 
für gut möglich. An Polen und Tschechen kann ich die Verantwortung nicht 
übernehmen. 

Schumpeter: Den Versuch an Persien könnten man machen. 
Deutsch: Ein Teil läßt sich verwahren, es handelt ich aber um die großen Quantitäten (aber 

diese umfassen höchstens 8 Millionen). 
Vorsitzender: Beschluß, bezüglich der letzten vier Punkte wird Zerdik sich bemühen. 

Bezüglich der Artilleriegeschoße: Hülsen zu verwenden für Bijouteriewaren. Vorläufig 
aber wird nicht gesprengt. 

 
4. 
Löwenfeld: Zwei Länder haben abgelehnt, Vertreter zu entsenden (Tirol und Steiermark). Die 

anderen Länder [haben die] Erklärung abgegeben, daß sie nicht in der Lage sind, 
meritorisch einzugehen. Schließlich ist von den Vertretern die Verordnung 
unpräjudizierend als annehmbar erklärt worden. Nun fragt es sich, welchen Standpunkt 
das Kabinett zu dieser Frage einnimmt. Redner hält dafür, daß diese Verordnung 
unbedingt erlassen werden muß. Die Länder wünschen, daß die Vollzugsanweisung 
nicht sofort (vielleicht in 14 Tagen) erlassen wird, weil sich dann die 
Lebensmittelverhältnisse bessern werden und die Leute das leichter auf sich nehmen 
werden. 

Renner: Bittet um Äußerung, ob mit der Hinausgabe der Vollzugsanweisung - hinausgegeben 
werden sollte. 

Paul: Merkwürdiger Eindruck, zuerst ablehnend, dann zustimmend. Ob [man] nicht im Wege 
einer Verhandlung mit den Organisationen der betreffenden Arbeiter oder der 
Soldatenräte weiter käme, da die Länder scheinbar [nicht] wollen. Aber hinter den 
kompetenten Personen steht die kompakte Masse derjenigen, die dagegen sind. Wir 
müssen mit der Psychologie rechnen: vor den Wahlen wollen sich die 
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Landesregierungen nicht belasten. Überdies die Prozesse an den 
Verfassungsgerichtshof über die Ungültigkeit der Länderverordnungen. 

Miklas: Steht auch auf dem Standpunkt, daß diese Länderverordnungen aufgehoben werden 
sollen. 

Angenommen die Hinausgabe der Verordnung. 
 
5. 
Renner: Adel: Bestimmung hinein über die Ablieferung der Orden nach dem Tod (1 Million 

Kronen). 
§6: Brat. Interessentensitzung. Auszüge kann nichts weg bleiben. 

Zurückstellen für die nächste Sitzung. 
 
Dienstag, 3h Cabinettssitzung. 
 
6. 
Löwenfeld: Creditbeschaffung. Wir sind am Scheitern. Fast beliebige Lebensmittel wären zu 

erhalten. Dazu [ist] heute der 30-Millionen-Kredit zu Ende. Dann muß man eben zu den 
energischsten Maßnahmen (Verkauf von Bildern, Werten etc.) greifen. Reis, Fett ist zu 
billigen Preisen zu haben. 

Eine zweite Frage ist der Verkehr mit den Tschechoslowaken. Seit 1. /2. kein 
Kilogramm Zucker, sie wollen [Bezahlung] in tschechoslowakischer Währung. Was sie 
aber uns zu zahlen haben, zahlen sie in deutschösterreichischer Währung. Der Handel 
ist nicht in der Lage, zu kaufen. 

Schumpeter: Die Kredite, die in 8 Tagen zu haben sind, werde ich beschaffen. Es kommen 
zwei Dinge in Betracht. 

1.) Es ist klar, daß die Sorge um die Lebensmittel die allererste ist. Aus den 
beteiligten Ämtern bekomme ich aber keine Pläne darüber, was sie eigentlich brauchen. 

2.) Das einzige, was heute zur Erwägung steht, ist die Frage der Verpfändung von 
Bildern (aus öffentlichem Besitz habe ich nichts dagegen). Während die Anmeldung im 
Gange ist, dürfen aber die Bilder aus Privatbesitz nicht genommen werden. Das können 
wir erst im normalen Gang der Dinge. Also Anleihen auf öffentliche Kunstschätze 
hätten einen Sinn. 

Bauer: Eine Freiheit gegenüber dem Ausland kann ich nicht zugeben. Es gibt Methoden der 
Kapital-Beschaffung, die ich schon vor längerer Zeit empfohlen habe. Geschehen ist 
aber gar nichts. Es wären nämlich sicherzustellen gewesen jene Wertpapiere, die wir 
aus dem neuen Ausland haben (Tschechoslowakei, Südslawien, Polen, etc.). Durch die 
Verpfändung solcher Aktien könnte man sich fremde Valuten verschaffen. Dann die 
Verbindung des Wiener Hauses Rothschild mit Paris und London. Damals schwer, 
heute möglich. 3.) Ein Schweizer Privatbankhaus durch eine reichsdeutsche Gruppe, in 
der sich auch ein Österreicher befindet. Durch Rohstoffimporte Kredit zu beschaffen. 
Holländisch - Italiener: Wir bezahlen .... Schließlich gibt es in Wien auch Dinge, die 
keinen Kunstwert, aber Sammlerwert [haben], die leicht anzubringen wären 
(Handschriften etc.). Es gibt viele Möglichkeiten; wenn wir in Verlegenheit sind, so gibt 
es eben viele Möglichkeiten. Es hat uns eben eine systematische Kreditpolitik bisher 
gefehlt. 

Schumpeter: Die Vorschläge Bauers werden bereits verfolgt. Die Verpfändung von 
Kunstgegenständen und von Dingen von Sammlerwert muß allerdings möglichst schnell 
gemacht werden. Bittet um Genehmigung des Kabinettsrates für die einleitenden 
Schritte: darüber muß Klarheit herrschen, welche Gegenstände in Betracht kommen, ob 
Verwicklungen mit anderen Staaten zu befürchten. Alle diese Vorschläge mit Ausnahme 
des Pariser Hauses und Somari-Bank sind Verpfändungsvorschläge. 
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Bauer: Bittet, deutschböhmische Werte zunächst zurückzubehalten (Skoda, Berg- und Hütten, 
Brünner Unternehmungen, den Italienern anbieten als Pfand). Wir haben aber auch 
große Werte in Galizien, in Bosnien. 

Kunstgegenstände: hofärarische Kunstgegenstände können wir im allgemeinen nicht 
veräußern. 

Rücksichtnahme auf die Stimmung der öffentlichen Meinung. 
L[öwenfeld-]R[uss]: Ein Programm haben wir deshalb nicht vorgelegt, weil wir - ich brauche 

pro Monat 150 Millionen Kronen. Die beiden Staatsämter werden die Sache im 
Einvernehmen miteinander erledigen. 

 
Schumpeter: Punkt 5 a). 
 
Schumpeter: Ärarischer Gebäudekomplex. 

Punkt 5 c) 
Im Falle, daß Staatssekretär [...] zustimmt, genehmigt der Staatsrat. 

 
Ellenbogen: Der Kabinettsrat stimmt diesem Inhalt zu. 
Radium. 
 

 
 
 












































